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 Veröffentlicht am 18.12.2008

Index

23/01 Konkursordnung

Norm

KO §199;

KO §206 Abs3;

Rechtssatz

§ 206 Abs. 3 KO behandelt die Aufrechnung gegen die Forderung auf die Bezüge, die von der Abtretungserklärung

erfasst werden. Dies sind gemäß § 199 KO die Forderungen auf Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis oder auf

sonstige wiederkehrende Leistungen mit Einkommensersatzfunktion. Der Drittschuldner kann mit einer Forderung

gegen den Schuldner nur dann aufrechnen, soweit er bei einer Fortdauer des Konkurses nach §§ 19, 20 KO zur

Aufrechnung berechtigt wäre. Angesichts des klaren Wortlautes dieser Bestimmung kann eine Ausdehnung eines

Aufrechnungsverbotes zu Lasten aller Konkursgläubiger im Wege der Interpretation nicht vorgenommen werden. Ein

allgemeines Aufrechnungsverbot für Konkursgläubiger während des Abschöpfungsverfahrens kann der KO nicht

entnommen werden.Paragraph 206, Absatz 3, KO behandelt die Aufrechnung gegen die Forderung auf die Bezüge, die

von der Abtretungserklärung erfasst werden. Dies sind gemäß Paragraph 199, KO die Forderungen auf Einkünfte aus

einem Arbeitsverhältnis oder auf sonstige wiederkehrende Leistungen mit Einkommensersatzfunktion. Der

Drittschuldner kann mit einer Forderung gegen den Schuldner nur dann aufrechnen, soweit er bei einer Fortdauer des

Konkurses nach Paragraphen 19, 20, KO zur Aufrechnung berechtigt wäre. Angesichts des klaren Wortlautes dieser

Bestimmung kann eine Ausdehnung eines Aufrechnungsverbotes zu Lasten aller Konkursgläubiger im Wege der

Interpretation nicht vorgenommen werden. Ein allgemeines Aufrechnungsverbot für Konkursgläubiger während des

Abschöpfungsverfahrens kann der KO nicht entnommen werden.
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